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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91e)

 A.  Problem und Ziel

 Das  Zweite  Buch  Sozialgesetzbuch  (SGB  II)  sieht  zur  Organisation  der  Grund-
 sicherung  für  Arbeitsuchende  die  Bildung  von  Arbeitsgemeinschaften  aus  den
 der  Bundesagentur  für  Arbeit  zugehörigen  örtlichen  Agenturen  für  Arbeit  sowie
 den  jeweiligen  Kommunen  vor.  Darin  hat  das  Bundesverfassungsgericht  eine  un-
 zulässige  Form  der  Mischverwaltung  gesehen  (Urteil  vom  20.  Dezember  2007,
 BVerfGE  119,  331)  und  dem  Gesetzgeber  aufgegeben,  bis  zum  31.  Dezember
 2010 einen verfassungskonformen Zustand herzustellen.

 B.  Lösung

 Die  Durchführung  der  Grundsicherung  für  Arbeitsuchende  in  den  Arbeitsge-
 meinschaften  hat  sich  grundsätzlich  bewährt.  Die  Zusammenarbeit  gewährleis-
 tet  die  auch  vom  Bundesverfassungsgericht  begrüßte  Betreuung  und  Leistungs-
 erbringung  aus  einer  Hand  und  soll  daher  als  Regelfall  fortgeführt  werden.  Als
 Ausnahme  soll  die  im  SGB  II  zunächst  als  befristete  Experimentierklausel  ge-
 regelte  Zulassung  der  alleinigen  Aufgabenwahrnehmung  durch  Kommunen
 verstetigt und ausgeweitet werden.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Keine

 2.  Vollzugsaufwand

 Durch  die  Verfassungsänderung  ergeben  sich  keine  finanziellen  Auswirkungen.
 Die  Auswirkungen  auf  die  Einnahmen  und  Ausgaben  der  öffentlichen  Haus-
 halte  hängen  von  der  einfachgesetzlichen  Ausformung  der  Verfassungsände-
 rung ab und sind noch nicht bezifferbar.
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E.  Sonstige Kosten

 Der  Wirtschaft  und  insbesondere  den  mittelständischen  Unternehmen  entstehen
 durch  dieses  Gesetz  keine  Kosten.  Auswirkungen  auf  die  Einzelpreise,  das  all-
 gemeine Preisniveau und das Verbraucherpreisniveau sind nicht zu erwarten.

 F.  Bürokratiekosten

 Durch  das  Gesetz  werden  keine  Informationspflichten  eingeführt  oder  abge-
 schafft.
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Anlage  1
 Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91e)
 Der  Text  des  Gesetzentwurfs  und  der  Begründung  ist
 gleich  lautend  mit  dem  Text  auf  den  Seiten  3  bis  5  der  Bun-
 destagsdrucksache 17/1554.
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Anlage  2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  das  Regelungsvorha-
 ben  auf  Bürokratiekosten  geprüft,  die  durch  Informations-
 pflichten begründet werden.

 Mit  dem  Regelungsvorhaben  werden  für  die  Wirtschaft  so-
 wie  für  Bürgerinnen  und  Bürger  keine  Informationspflich-
 ten  eingeführt,  geändert  oder  aufgehoben.  Für  die  Verwal-
 tung  wird  eine  Informationspflicht  aus  dem  SGB  II  fortge-
 schrieben.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  begrüßt,  dass  durch  die
 Regelung  des  Artikels  91e  des  Grundgesetzes  eine  Grund-
 satzentscheidung  dafür  getroffen  wird,  die  bisherige  Organi-
 sationsform  im  Wesentlichen  fortzuführen.  Eine  Aufspal-
 tung  der  Arbeitsgemeinschaften  hätte  zu  einem  deutlich
 höheren  Bürokratieaufwand  für  Bürgerinnen  und  Bürger,
 aber auch für die Verwaltung selbst geführt.
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